
ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND VERKAUFSBEDINGUNGEN („AGB“)
der

DSH Danube Stahlhandel GmbH, mit dem Sitz in A-4020 Linz, FN 548789 v (Fassung November 2024)

1. BEGRIFFSDEFINITIONEN
Für die gegenständlichen AGB und die sonstigen vertraglichen Grundlagen 
gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1.1. „Kunde“ ist unser Vertragspartner.

1.2. „Unternehmer“ ist jeder Kunde, für den das Geschäft zum Betrieb seines 
Unternehmens gehört (§ 1 Konsumentenschutzgesetz/KSchG).

1.3. „Verbraucher“ ist jeder Kunde, der nicht Unternehmer ist (§ 1 KSchG).

1.4. „Unternehmergeschäft“ ist jedes Rechtsgeschäft von uns mit einem Un-
ternehmer.

1.5. „Verbrauchergeschäft“ ist jedes Rechtsgeschäft von uns mit einem Ver-
braucher.

Die kursiv gedruckten Passagen gelten nur für Unternehmergeschäfte, 
nicht für Verbrauchergeschäfte !

2. ALLGEMEINES, GELTUNGSBEREICH, VER-
TRAGSGRUNDLAGEN
2.1. Die einzelnen Bestimmungen dieser AGB gelten für Unternehmer- und 
Verbrauchergeschäfte, soweit im Einzelnen - insbesondere durch Kur-
sivdruck und ausdrückliche Bezugnahme auf „Unternehmer(geschäfte)“ 
oder „Verbraucher(geschäfte)“ - nicht Gegenteiliges vermerkt ist. Zu 
den Sonderregelungen für Verbrauchergeschäfte wird auch auf  
Punkt 15. hingewiesen.
2.2. Der Geltungsbereich dieser AGB umfasst alle unsere Angebote, Aufträ-
ge, Rechtsgeschäfte und sonstigen wie immer gearteten Leistungen.

2.3. Diese AGB gelten auch dann, wenn im Einzelfall nicht mehr speziell 
auf sie verwiesen wird. Gegen von diesen AGB abweichende Bedingungen 
(insbesondere AGB) des Kunden erheben wir bereits jetzt Widerspruch. Die 
Erbringung einer Lieferung oder Leistung durch uns gilt jedenfalls nicht als 
Unterwerfung unter abweichende Bedingungen des Kunden, und zwar auch 
dann nicht, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Be-
dingungen des Kunden sind und keinen Vorbehalt dagegen äußern. 

2.4. Unsere AGB gelten als Rahmenvereinbarung für alle weiteren Rechts-
geschäfte mit dem Kunden (z.B. Zusatzaufträge), auch wenn deren Geltung 
nicht jeweils nochmals ausdrücklich vereinbart wurde.

2.5. Für die Errichtung, Instandhaltung und Montage von Anlagen und Anlagen-
komponenten gelten zusätzlich die Montagebedingungen des Fachverban-
des der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs in der jeweils aktuel-
len Fassung. Diese Bedingungen können unter www.danube-stahlhandel.at/ 
montagebedingungen abgerufen oder bei uns angefordert werden.

2.6. Für die Lieferung von Betonstahl (Betonstabstahl und Betonstahlmatten) 
und Zubehör (Abstandhalter, Bindedraht, usw.), in bearbeitetem und unbear-
beitetem Zustand gelten ergänzend zu diesen Allgemeinen Verkaufs- und Zah-
lungsbedingungen unsere Zusatzbedingungen für die Lieferung von Betonstahl 
und Zubehör. Diese Bedingungen können unter www.danube-stahlhandel.at/
lieferbedingungen-betonstahl abgerufen oder bei uns angefordert werden.

2.7. Bei Widersprüchen in den Vertragsgrundlagen gilt nachstehende Rei-
henfolge: Allfällige Sondervereinbarungen, soweit diese von uns ausdrück-
lich und schriftlich bestätigt sind; Montagebedingungen des Fachverbandes 
der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs bzw. unsere Zusatzbedin-
gungen für die Lieferung von Betonstahl und Zubehör; unsere AGB; gesetz-
liche Normen.

3. ANGEBOT, BESTELLUNG, VERTRAGSAB-
SCHLUSS, AUFTRAG
3.1. Sämtliche unsere Angebote sind freibleibend, ohne Bindungswirkung 
und lediglich als Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung zu verstehen. 
Bestellungen des Kunden sind verbindliche Angebote an uns zum Vertrags-
abschluss. Bestellungen des Kunden sind für den Kunden ab Zugang bei uns 
verbindlich; Zugang bei unseren Mitarbeitern, insbesondere Außendienstmit-
arbeitern (Vertretern), ist hierfür ausreichend. Bei online-Bestellungen wer-
den wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangs-
bestätigung stellt jedoch keine Annahme des Angebotes durch uns dar. 
Eine Annahme des Angebotes durch uns erfolgt ausschließlich nach den 
Bestimmungen des folgenden Punktes 3. 2.

3.2. Wir können das Angebot des Kunden nach eigener Wahl durch unmittel-
bare –im Falle eines Streckengeschäftes auch durch mittelbare - Zusendung 
der Ware oder durch Übermittlung einer schriftlichen Auftragsbestätigung an-
nehmen; hierdurch kommt der Auftrag zustande. Alle sonstigen, auch später 
getroffenen Vereinbarungen oder Nebenabreden werden erst durch unsere 
schriftliche Bestätigung wirksam. Dies gilt insbesondere für gesonderte Vor-

gaben bzw. Anforderungen des Kunden an die von uns zu erbringende(n) 
Leistung(en) bzw. sonstige Zusatzleistungen und –Lieferungen. Nachträgli-
che Änderungswünsche können – ohne Rechtsanspruch des Kunden – nur 
im Ausnahmefall und gegen entsprechenden separaten Kostenersatz durch-
geführt werden.

3.3. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir uns die Annahme bzw. 
Durchführung der Bestellung – insbesondere nach Maßgabe der vorhande-
nen Liefermöglichkeiten - vorbehalten müssen. Wir behalten uns zudem vor, 
Bestellungen des Kunden (insbesondere auch nach Zugang bei uns) abzu-
lehnen bzw. nicht durchzuführen, und zwar insbesondere dann, wenn offene 
Rechnungen aus anderen Bestellungen des Kunden bestehen. Dem Kunden 
erwachsen hieraus keine wie immer gearteten Ansprüche.

3.4. Unsere Angebote stehen unter dem Vorbehalt der Selbstbelieferung 
durch unsere(n)  eigenen Lieferanten, im Falle eines Streckengeschäftes un-
ter dem Vorbehalt der Liefermöglichkeit des Produzenten bzw. Lieferanten.

3.5. Unsere Mitarbeiter sind nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Erklä-
rungen in unserem Namen abzugeben, sofern von uns nicht gegenüber dem 
Unternehmer offen gelegte Spezialvollmachten erteilt wurden.

4. PREISE
4.1. Alle von uns genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich, 
sofern nicht anderes ausdrücklich vermerkt ist in Euro (€), gegenüber Un-
ternehmern exclusive, gegenüber Verbrauchern inclusive Umsatzsteuer. 
Kostenvoranschläge werden, soweit schriftlich nicht etwas anderes 
vereinbart wird, ohne Gewährleistung für deren Richtigkeit erstellt. 
4.2. Alle von uns einem Verbraucher genannten oder mit diesem vereinbar-
ten Preise entsprechen der aktuellen Kalkulation zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses und sind jedenfalls 2 Monate gültig. 

4.3. Gegenüber einem Unternehmer berechtigen uns allfällige Änderungen 
von Lohnkosten aufgrund kollektivvertraglicher oder gesetzlicher Regelun-
gen oder innerbetrieblicher Abschlüsse, sowie Änderungen anderer, für die 
Kalkulation relevanten Kostenstellen oder zur Leistungserstellung notwen-
digen Kosten, wie jene für Materialen, Energie, Transporte, Fremdarbeiten, 
Finanzierung etc., die Preise jederzeit entsprechend zu erhöhen. Dem Unter-
nehmer steht aus diesem Grund weder ein Rücktrittsrecht noch die Geltend-
machung des Wegfalles der Geschäftsgrundlage zu. 

4.4. Sämtliche Preise verstehen sich mangels anderer schriftlicher Vereinba-
rung ohne Nebenspesen; Kosten für Versand, Zoll und sonstige Leistungen 
werden dem Unternehmer gesondert in Rechnung gestellt. 

4.5. Vom Auftrag nicht umfasste Dienstleistungen, insbesondere Wartungs-, 
Reparatur- und/oder Installationsarbeiten außerhalb der Gewährleistung 
oder unserer Haftung werden gesondert verrechnet.

4.6. Der Transport erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Wir sind 
nicht verpflichtet, für die Ware eine Transportversicherung abzuschließen. 

4.7. Wir behalten uns für jeden Einzelfall vor, die Versandart und den Versen-
der auszuwählen bzw. zu wechseln.

5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
5.1. Sofern auf der Rechnung nichts anderes vermerkt ist, ist die Rechnung 
sofort nach Erhalt ohne Skonto oder sonstige Abzüge zur Zahlung fällig. 

5.2. Wir sind berechtigt, Zahlungen unabhängig von deren Widmung, zur 
Begleichung der ältesten fälligen Rechnungsposten zuzüglich der darauf 
aufgelaufenen Verzugszinsen und Kosten zu verwenden und zwar in der 
Reihenfolge: Kosten, Zinsen, Hauptforderung.

5.3. Zahlungen an unsere Angestellten oder sonstigen Vertreter die nicht 
ausdrücklich schriftlich zum Inkasso ausgewiesen sind, wirken nicht schuld-
befreiend.

5.4. Nach Fälligkeit ist der Unternehmer verschuldensunabhängig verpflich-
tet, jährliche Verzugszinsen in der Höhe von 8 % (acht Prozentpunkte) über 
dem jeweiligen Basiszinssatz der Österreichischen Nationalbank zu bezah-
len; maßgebend ist dabei der Basiszinssatz, der am letzten Kalendertag ei-
nes Halbjahres gilt. 

5.5. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir von allen weiteren Leistungs- 
und Lieferungsverpflichtungen entbunden und dazu berechtigt, noch ausste-
hende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten oder Vorauszahlungen 
bzw. Sicherstellungen zu fordern. Der Kunde hat darüber hinaus die uns ent-
stehenden Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen, wobei er sich im speziel-
len verpflichtet, maximal die Vergütungen des eingeschalteten Inkassoinsti-
tutes zu ersetzen, die sich aus der Verordnung des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Angelegenheiten über die Höchstsätze der Inkassoinstituten 
gebührenden Vergütungen ergeben. Sofern eine Mahnung durch uns erfolgt, 



verpflichtet sich der Kunde, pro erfolgter Mahnung einen Betrag von € 15,00 
zu bezahlen. Die Geltendmachung eines nachgewiesenen darüber hinaus-
gehenden Schadens bleibt ausdrücklich vorbehalten. Mit Zahlungsverzug 
treten auch allfällige Skontovereinbarungen außer Kraft.

5.6. Bei Zahlung mittels Scheck, Wechsel, Bank- oder Kundenkarten wird 
unsere Forderung erst mit deren Einlösung getilgt. Solche Zahlungsarten 
sind nur dann zulässig, sofern sie ausdrücklich vorher vereinbart wurden. 
Diskont- und Bankspesen trägt in jedem Fall der Kunde, wobei diese Kosten 
stets sofort in bar fällig sind.

5.7. Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen aufzurechnen, 
sofern die Forderungen nicht im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbind-
lichkeit des Kunden stehen oder die Forderungen nicht von uns ausdrücklich 
schriftliche anerkannt oder rechtskräftig gerichtlich festgestellt sind. Bei Un-
ternehmergeschäften gilt dieses Aufrechnungsverbot auch im Falle unserer 
Zahlungsunfähigkeit.

5.8. Unser Kunde ermächtigt uns zur Aufrechnung unserer Forderungen 
gegenüber seinen Forderungen auch gegenüber uns nahestehenden Un-
ternehmen (Übermittlung auf Anfrage). Das gilt auch, wenn die sich gegen-
überstehenden Forderungen unterschiedlich fällig sind oder die eine auf Bar-
zahlung, die andere auf Zahlung von Akzepten oder Kundenwechseln lautet.

5.9. Bei Exportgeschäften ist der Kunde verpflichtet, sämtliche Export- und 
Zollpapiere und dergleichen im Original an uns zurückzusenden, ansonsten 
der Kunde verpflichtet ist, allfällige Umsatzsteuer zu bezahlen. 

6. LIEFERTERMINE, LIEFERFRISTEN
6.1. Zugesagte Liefertermine werden bestmöglich eingehalten, sind aber 
nicht verbindlich. Die Vereinbarung von verbindlichen Lieferterminen oder 
-fristen zwischen uns und dem Kunden bedarf der Schriftform. Bei Onlinege-
schäften werden die Lieferfristen beim Bestellvorgang gesondert angegeben.

6.2. Lieferfristen beginnen nicht, bevor der Kunde all seinen Verpflichtungen, 
die zur Ausführung der Bestellung erforderlich sind, nachgekommen ist, ins-
besondere alle technischen und vertraglichen Einzelheiten, Vorarbeiten und 
Vorbereitungsmaßnahmen erfüllt hat.

6.3. Der Liefertermin ist eingehalten, wenn die Ware das Werk rechtzeitig 
verlassen hat oder – bei Abholung durch den Kunden – die Lieferung ver-
sandbereit ist und dem Kunden dies rechtzeitig mitgeteilt wird. 

6.4. Lieferfristen verlängern bzw. verschieben sich um alle Verzögerungen, 
die durch den Kunden, Lieferanten, behördliche Verfügungen, höhere Gewalt 
und anderer Umstände, die durch uns nicht zu vertreten sind, verursacht 
werden um die Dauer der Behinderung und eine angemessene Anlaufzeit. 
Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns unter Ausschluss von jedweden 
Schadenersatzansprüchen darüber hinaus, wegen des noch nicht erfüllten 
Teils vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, wenn trotz üblicher 
und zumutbarer Anstrengungen die Leistung nicht erbracht werden kann.

Höherer Gewalt stehen alle von uns nicht zu vertretenden Umstände gleich, 
welche die Lieferungen wesentlich erschweren oder unmöglich machen, 
wie z. B. a) Krieg (erklärt oder nicht erklärt), Feindseligkeiten, Angriff, Hand-
lungen ausländischer Feinde, umfangreiche militärische Mobilisierung; b) 
Bürgerkrieg, Aufruhr, Rebellion und Revolution, militärische oder sonstige 
Machtergreifung, Aufstand, Terrorakte, Sabotage oder Piraterie; c) Wäh-
rungs- und Handelsbeschränkungen, Embargo, Sanktionen; d) Rechtmä-
ßige oder unrechtmäßige Amtshandlungen, Befolgung von Gesetzen oder 
Regierungsanordnungen, Enteignung, Beschlagnahme von Werken, Requi-
sition, Verstaatlichung; e) Pest, Epidemie, Naturkatastrophe oder extremes 
Naturereignis; f) Explosion, Feuer, Zerstörung von Ausrüstung, längerer Aus-
fall von Transportmitteln, Telekommunikation, Informationssystemen oder 
Energie sowie der (auch teilweise) Ausfall unserer Betriebsanlagen wegen 
Blitzschlags, Hochwasser oder wegen eines Angriffes unserer IT-Systeme 
(z.B. Cyberangriff); g) allgemeine Arbeitsunruhen wie Boykott, Streik und 
Aussperrung, Bummelstreik, Besetzung von Fabriken und Gebäuden.

7. AUSFÜHRUNG DER LIEFERUNG, GEFAHRTRA-
GUNG, SICHERHEITSLEISTUNG
7.1. Die Lieferung erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung, es sei denn, die Nichtbelieferung oder Verzögerung ist 
durch uns zu vertreten.

7.2. Mit der Anzeige der Versandbereitschaft durch uns an den Kunden, 
spätestens jedoch mit Abgang der Lieferung aus unserem Lager, im Falle 
direkter Lieferung ab Lager/Werk unseres Lieferanten, geht die Preis- und 
Leistungsgefahr auf den Kunden unabhängig einer für die Lieferung allen-
falls gesondert vereinbarten Preisregelung über. Dies gilt auch bei Teilliefe-
rung. Bei Selbstabholung geht die Preis- und Leistungsgefahr ab Übergabe, 
im Falle des Annahmeverzuges ab dem Tag des Verzuges auf den Kunden 
über.

7.3. Bei Abrufaufträgen muss versandfertig gemeldete Ware unverzüglich 
abgerufen werden, andernfalls sind wir  berechtigt, die Ware nach Setzung 
einer angemessenen Nachfrist auf Kosten und Gefahr des Kunden nach ei-
gener Wahl zu versenden oder nach eigenem Ermessen zu lagern und sofort 

zu berechnen. Bei Abschluss mit fortlaufender Auslieferung sind Abrufe und 
Sorteneinteilung an uns für ungefähr gleiche Monatsmengen anzugeben, an-
dernfalls sind wir berechtigt, die Bestimmungen nach beliebigem Ermessen 
selbst vorzunehmen. Überschreiten die einzelnen Abrufe insgesamt die Ver-
tragsmenge, so sind wir zur Lieferung der Mehrmenge berechtigt, aber nicht 
verpflichtet. Wir können die Mehrmenge zu dem bei Abruf bzw. Lieferung 
gültigen Preis berechnen. 

7.4. Befindet sich der Kunde in Annahmeverzug, haben wir das Recht, ent-
weder die Ware bei uns unter Anrechnung einer Lagergebühr von 0,1 % des 
Brutto-Rechnungsbetrages pro angefangenem Tag einzulagern und auf der 
Erfüllung des Vertrages zu bestehen, oder auf Kosten und Gefahr des Kun-
den bei einem dazu befugten Gewerbsmann einzulagern. Gleichzeitig sind 
wir berechtigt, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zu-
rückzutreten und die Ware nach erfolgtem Rücktritt weiterzuverkaufen. 

7.5. Die Zurücknahme gelieferter Ware bedarf einer gesonderten Vereinba-
rung. Die Rücknahme erfolgt darüber hinaus nur im Zustand der Anlieferung 
und bei frachtfreier Zusendung. Zurückgenommene Waren werden abzüg-
lich uns entstehender anteiliger Lager- und Verwaltungskosten, mindestens 
aber abzüglich 15 % des Rechnungsbetrages, gutgeschrieben. Dies gilt 
nicht bei Onlinegeschäften mit Verbrauchern (siehe auch Punkt 16.).
7.6. Änderungen der Lieferung und Leistung bleiben vorbehalten, soweit die-
se für den Kunden zumutbar sind.

7.7. Die Versicherung der Ware erfolgt nur über ausdrücklichen Auftrag und 
auf Rechnung des Kunden. Der Kunde hat Ansprüche aus einer Versiche-
rung, insbesondere im Zusammenhang mit allfälligen Transportschäden, ge-
genüber dem Versicherer selbst geltend zu machen; wir übernehmen hierfür 
- insbesondere für versicherte Schäden und die rechtzeitige sowie ordnungs-
gemäße Geltendmachung von Versicherungsansprüchen bzw. die Erfüllung 
von Pflichten sowie Obliegenheiten aus dem Versicherungsvertrag - keine 
wie immer geartete Haftung, auch dann nicht, wenn wir die Versicherung für 
den Kunden abgeschlossen oder den Kunden in diesem Zusammenhang 
sonst unterstützt haben.

7.8. Unabhängig von jeder Vereinbarung über den Ort der Lieferung und die 
Übernahme allfälliger Transportkosten wird als Erfüllungsort  der Sitz unse-
res Unternehmens (siehe Kopfzeile) vereinbart.

7.9. Beim Export der gekauften Ware ist der Kunde allein verpflichtet, für die 
notwendigen Export- bzw. Zollbewilligungen und dergleichen auf seine eige-
nen Kosten zu sorgen. Wir erteilen keine wie immer geartete Garantie für die 
Zulässigkeit der Ausfuhr der gekauften Waren.

7.10. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Zahlungs-
anspruch durch schlechte Vermögensverhältnisse unseres Kunden gefähr-
det ist, die uns zur Zeit des Vertragsabschlusses nicht bekannt sein muss-
ten, stehen uns die Rechte aus § 1052 ABGB (Unsicherheitseinrede) zu, 
insbesonders sind wir berechtigt, die Ware zurückzuhalten. Wir sind auch 
berechtigt, die Ware gegebenenfalls wieder abzuholen und zu diesem Zweck 
die Räumlichkeiten des Kunden zu betreten. Die Zurückhaltung bzw. Zurück-
nahme der Lieferung ist kein Rücktritt vom Vertrag. Nach fruchtloser Setzung 
einer Nachfrist zur Erbringung der Gegenleistung oder Sicherstellung durch 
unseren Kunden, können wir vom Vertrag zurücktreten und sind zur Geltend-
machung von Schadensersatzansprüchen berechtigt. Wir sind auch berech-
tigt, alle auch nicht fällige Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbin-
dung mit dem Kunden fällig zu stellen. Die Unsicherheitseinrede erstreckt 
sich auch auf alle weiteren noch ausstehenden Lieferungen und Leistungen 
aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden.

7.11. Die Regelung gemäß Punkt 7.10. gilt auch für den Fall, dass eine al-
lenfalls von uns beauftragte Kreditversicherung eine Übernahme des Ge-
schäftsfalles aus Bonitätsgründen des Kunden ablehnt.

8. EIGENSCHAFT , MASSE, GEWICHT 
8.1. Eigenschaft und Maße bestimmen sich nach den bei Vertragsschluss 
geltenden ÖNORMEN oder Werkstoffblättern. Bestehen solche nicht, gelten 
die entsprechenden Euro-Normen, mangels solcher die Handelsbräuche. 
Bezugnahmen auf Normen, Werksnormen, Werkstoffblätter oder Prüfzeug-
nisse sowie Angaben zu Eigenschaften, Maßen, Gewichten und Verwend-
barkeit, sind keine Zusicherungen oder Garantien, ebenso wenig Konformi-
tätserklärungen, Herstellererklärungen und entsprechende Kennzeichen wie 
CE und GS.

8.2. Branchenübliche Mehr- und Minderlieferungen der vereinbarten Menge 
sind zulässig.

8.3. Für die Gewichte ist die von uns - bei Streckengeschäften die von un-
serem Lieferanten - vorgenommene Verwiegung maßgebend. Der Gewichts-
nachweis erfolgt durch Vorlage des Wiegezettels. Soweit rechtlich zulässig, 
können Gewichte ohne Wägung nach Norm ermittelt werden. Unberührt blei-
ben die im Stahlhandel der Republik Österreich üblichen Zu- und Abschläge 
(Handelsgewichte). In der Versandanzeige angegebene Stückzahlen, Bund-
zahlen etc. sind bei nach Gewicht berechneten Waren unverbindlich. Sofern 
nicht üblicherweise eine Einzelverwiegung erfolgt, gilt das Gesamtgewicht 
der Sendung. Unterschiede gegenüber den rechnerischen Einzelgewichten 
werden verhältnismäßig auf diese verteilt. 



9. GEWÄHRLEISTUNG, SCHADENERSATZ
9.1. Die Gewährleistung erlischt, wenn ohne unsere schriftliche Einwilligung 
der Kunde selbst oder Dritte Änderungen oder Instandsetzungen an der ge-
lieferten Sache vornehmen. Im Falle der Beanstandung ist der Kunde ver-
pflichtet, die Ware zunächst anzunehmen, sachgemäß abzuladen und zu 
lagern.

9.2. Die Abtretung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen 
oder dergleichen - ausgenommen reine Geldforderungen bei Unternehmer-
geschäften - ist unzulässig.

9.3. Bei Nachlieferungen übernehmen wir für die exakte Übereinstimmung 
mit der Erstlieferung keine Gewähr. 

9.4. Instruktionen, die in Prospekten, Gebrauchsanweisungen oder sonsti-
gen Produktinformationen gegeben werden, sind, um allfällige Schäden zu 
vermeiden, vom Kunden strikt zu befolgen. Von einer über die definierten An-
wendungsbereiche hinausgehenden Anwendung wird ausdrücklich gewarnt.

9.5. Sofern wir ausdrücklich Garantien zugesagt haben, gelten diese nur bei 
sachgemäßer Verwendung der Waren, insbesondere fachgerechter Installie-
rung,  Montage und ordnungsgemäßer Pflege. Von der Garantiezusage sind 
Abnützungen jeder Art ebenso wenig erfasst wie Beschädigungen, welche 
durch den Kunden oder Dritte verursacht wurden. Für von Herstellern zuge-
sagte Garantien gelten ausschließlich deren Garantiebedingungen. 

9.6. Für unserem Kunden im Rahmen der Geschäftsabwicklung zugefüg-
te Schäden haften wir im Höchstmaß des bei uns bestellten Auftragswertes 
und nur bei eigenem Vorsatz oder bei eigenem groben Verschulden oder 
bei Vorsatz und groben Verschulden der für uns tätigen Erfüllungsgehilfen, 
ausgenommen Personenschäden, für welche wir bereits bei leichter Fahr-
lässigkeit und bei Verbrauchern unbeschränkt haften. Der Ersatz von Folge-
schäden, reinen Vermögensschäden, entgangenem Gewinn und Schaden 
aus Ansprüchen Dritter ist ausgeschlossen.

9.7. Bei einem Streckengeschäft übernehmen wir keine Haftung für 
schuldhaftes Verhalten des direkten Leistungserbringers (Produzent/
Lieferant). Der direkte Leistungserbringer gilt nicht als unser Erfül-
lungsgehilfe. 

9.8. Das Vorliegen grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen. 
Schadenersatzansprüche verjähren bei Unternehmergeschäften in einem 
Jahr ab Kenntnis des Schadens und des Schädigers.

9.9. Mängelrügen sind vom Unternehmer unmittelbar nach Empfang der 
Lieferung, längstens jedoch binnen drei Tagen ab Lieferung und noch vor 
einer Be- oder Verarbeitung bei sonstigem Ausschluss von Gewährleistungs- 
und/oder Schadenersatzansprüchen und/oder Irrtumsanfechtung schriftlich 
geltend zu machen, berechtigen aber nicht zur Zurückbehaltung der Rech-
nungsbeträge oder Teile derselben.  

9.10. Für Mängel, welche bei der Untersuchung anlässlich der Lieferung 
nicht erkannt werden konnten, beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab 
Lieferung und wird durch Verbesserungsversuche weder verlängert noch un-
terbrochen, sie gilt auch für Teillieferungen. Solche Mängel sind binnen drei 
Tagen ab Entdeckung des Mangels bei sonstigem Ausschluss von Gewähr-
leistungs- und/oder Schadenersatzansprüchen und/oder Irrtumsanfechtung 
schriftlich geltend zu machen, berechtigen aber nicht zur Zurückbehaltung 
der Rechnungsbeträge oder Teile derselben. 

9.11. Darüber hinaus gehende Abweichungen der bestellten von der geliefer-
ten Ware, wie etwa falsche Maße oder falsche Ware (Aliudlieferung) müssen 
vom Unternehmer binnen drei Tagen ab Empfang der Lieferung und noch 
vor einer Be- oder Verarbeitung geltend gemacht werden. Anderenfalls gilt 
die Ware als genehmigt und kann von uns nicht zurückgenommen oder um-
getauscht werden.

9.12. Unsere Beratung, gleichgültig in Wort oder Schrift, ist unverbindlich und 
befreit den Unternehmer nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf 
ihre Eignung und für den beabsichtigten Zweck. 

9.13. Der Unternehmer hat stets die Mangelhaftigkeit der gelieferten 
Ware im Zeitpunkt der Übergabe zu beweisen, die Rechtsvermutung 
des § 924 ABGB wird ausdrücklich ausgeschlossen.

9.14. Für diejenigen Waren, die wir unsererseits von Zulieferanten bezogen 
haben, leisten wir lediglich Gewähr im Rahmen der uns gegen den Lieferan-
ten zustehenden Gewährleistungsansprüche. Wir leisten bei den von uns 
gelieferten Produkten lediglich Gewähr dafür, dass sie die im Verkehr für die-
se Produkte üblicherweise vorausgesetzten Eigenschaften aufweisen. Für 
darüber hinausgehende, wie insbesondere in öffentlichen Äußerungen - wie 
z.B. Werbung und in den der Produkten beigefügten Angaben – enthaltenen 
Eigenschaften leisten wir nur dann Gewähr, wenn diese Eigenschaften von 
uns im Zuge der Auftragserteilung schriftlich zugesichert worden sind. 

9.15. Bei Anlagen, Ersatzteilen und Geräten berechtigen nur solche Mängel 
die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen, welche die Funk-
tionsfähigkeit und nicht bloß das äußere Erscheinungsbild betreffen. Eine 
allfällige Gewährleistungspflicht bezieht sich ausnahmslos auf die defekten 
Geräteteile, nicht jedoch auf die für die Mängelbehebung benötigte Arbeits-
zeit und die Fahrtkosten. 

9.16. Es bleibt unserer Wahl überlassen, ob wir die Gewährleistungsansprü-
che durch Austausch, Verbesserung, Preisminderung oder Wandlung erfül-
len.

9.17. Die Abtretung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen 
oder dergleichen -ausgenommen reine Geldforderungen - ist unzulässig.

9.18. Uns trifft keinerlei Prüf- und/oder Warnpflicht bezüglich der vom Unter-
nehmer beigestellten Materialien, Daten und Druckvorrichtungen. Insbeson-
dere wird bei beigestellten Datenträgern die Richtigkeit der gespeicherten 
Daten von uns nicht überprüft. Wir übernehmen keine wie immer geartete 
Haftung für direkte und indirekte Schäden, welche durch Fehler solcher Da-
ten und Materialien verursacht werden.

9.19. Sollte der Unternehmer selbst aufgrund des österreichischen Produkt-
haftungsgesetzes oder ähnlicher ausländischer Bestimmungen zur Haftung 
herangezogen werden, verzichtet er uns gegenüber ausdrücklich auf jeden 
Regress, insbesondere im Sinne des § 12 des österreichischen Produkthaf-
tungsgesetz oder ähnlicher ausländischer Bestimmungen. 

9.20. Bringt der Unternehmer die von uns gelieferte Ware außerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraumes in den Verkehr, so verpflichtet er sich, gegen-
über seinem Abnehmer die Ersatzpflicht nach dem Produkthaftungsgesetz 
auszuschließen, sofern dies nach dem zwischen ihm und dem Abnehmer 
anzuwendenden oder vereinbarten Recht möglich ist. In diesem Falle oder 
bei Unterlassung dieser Ausschlusspflicht ist der Unternehmer verpflichtet, 
uns hinsichtlich Ansprüchen Dritter aus dem Titel der Produkthaftung schad- 
und klaglos zu halten. Der Unternehmer verpflichtet sich dazu auch eine 
adäquate Produkthaftpflichtversicherung abzuschließen und die Polizze uns 
auf Anfrage vorzulegen.

10. EIGENTUMSVORBEHALT
10.1. Wir behalten uns das Eigentumsrecht an allen von uns gelieferten Wa-
ren bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt Zinsen und Ne-
bengebühren, gleich aus welchem Rechtsgrund vor. Bei laufender Rechnung 
gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherheit für unsere Saldoforde-
rung. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes gilt nicht als Rücktritt 
vom Vertrag und hebt die Pflichten des Kunden, insbesondere auf Zahlung 
des Entgeltes, nicht auf. 

10.2. Zur Weiterveäußerung eines unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Kaufgegenstandes ist ausschließlich der Unternehmer berechtigt, zu des-
sen ordentlichem Geschäftsbetrieb der Handel mit dem von uns erworbe-
nen Kaufgegenstand gehört. Dieser Unternehmer ist jedoch nicht zu einer 
Verpfändung oder Sicherungsübereignung des unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Kaufgegenstandes, befugt. 

10.3. Alle Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigen-
tumsrechte zustehen, tritt der Kunde schon jetzt - gegebenenfalls in Höhe 
unseres Miteigentumsanteiles - zur Sicherung und Befriedigung ab. Wir neh-
men diese Abtretung an. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich Name 
und Anschrift seiner Abnehmer, den Bestand und die Höhe der aus dem 
Weiterverkauf resultierenden Forderungen bekannt zu geben sowie seinem 
jeweiligen Abnehmer die Forderungsabtretung nachweislich mitzuteilen. 
Weiters ist der Kunde verpflichtet, in seinen Geschäftsbüchern die Abtretung 
dieser Forderung an uns in geeigneter Weise ersichtlich zu machen. Wir sind 
jederzeit berechtigt, den Abnehmer des Kunden von der Zession zu verstän-
digen. 

10.4. Alle durch Barverkäufe von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zu-
stehen, in Empfang genommene Beträge übereignet der Käufer bereits jetzt 
bis zur Höhe der bei uns bis zu diesem Zeitpunkt aus der Lieferung dieser 
Ware gegen ihn zustehenden Forderung an uns; wir weisen den Kunden 
bereits jetzt an, diese Beträge gesondert zu verwahren und für uns innezu-
haben. 

10.5. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung des Eigentums 
durch Dritte muss uns der Kunde unverzüglich benachrichtigen. Der Kunde 
ist verpflichtet, die Kosten und Maßnahmen zur Beseitigung des Eingriffes, 
insbesondere die Kosten von Interventionsprozessen und dergleichen, zu 
tragen. 

10.6. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung 
entstehenden Erzeugnisse. Bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung 
unserer Ware mit anderen Materialien erwerben wir Miteigentum an den da-
durch entstehenden Erzeugnissen nach Maßgabe der Wertschöpfungsan-
teile. 

10.7. Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen nicht nach oder stellt er sei-
ne Zahlungen ein, so wird die gesamte Restschuld sofort fällig, auch soweit 
Wechsel mit späterer Fälligkeit laufen. Wir sind in diesem Falle berechtigt, 
sofort die Herausgabe des Kaufgegenstandes unter Ausschluss jeglichen Zu-
rückbehaltungsrechtes zu verlangen. Nach Rücknahme des Kaufgegenstan-
des steht es in unserem Ermessen, entweder den Kaufgegenstand zu ver-
äußern und den erzielten Erlös abzüglich 20 % Wiederverkaufsspesen dem 
Kunden auf seine noch bestehenden Verpflichtungen gutzuschreiben oder 
den Kaufgegenstand zum Rechnungspreis unter Abzug allfälliger Wertmin-
derungen zurückzunehmen und dem Kunden für die Zeit seines Besitzes für 
die angelieferten  Produkte eine Miete zum üblichen Mietpreis zu berechnen.



11. DATENSCHUTZ, ADRESSENÄNDERUNG UND  
URHEBERRECHT
11.1. Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass auch die im Vertrag (mit)
enthaltenen personenbezogenen Daten in Erfüllung dieses Vertrages von 
uns automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden. Diesbezüg-
lich verweisen wir auf unsere unter www.danube-stahlhandel.at/datenschutz  
abrufbare Datenschutzerklärung.

11.2. Der Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen seiner Wohn- bzw. Ge-
schäftsadresse nachweislich, unaufgefordert und unverzüglich bekannt zu 
geben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beider-
seits vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklä-
rungen an den Kunden auch dann als zugegangen, falls sie an die uns zu-
letzt bekanntgegebene Adresse gesendet wurden. Es obliegt dem Kunden, 
den Zugang seiner Änderungsmitteilung im Einzelfall nachzuweisen.

11.3. Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso 
wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets unser 
geistiges Eigentum; der Kunde erhält bzw. erwirbt daran keine wie immer 
gearteten Rechte, wie z. Bsp. Werknutzungs- oder Verwertungsrechte.

12. ANWENDBARES RECHT 
12.1. Auf sämtliche, insbesondere der vertraglichen (Liefer-)Vereinbarung 
und diesen AGB unterliegende Rechtsgeschäfte, ist ausschließlich öster-
reichisches materielles Recht anzuwenden, ausgenommen jedoch dessen 
Verweisungsnormen, insbesondere jene des Internationalen Privatrechts, 
soweit diese auf die Anwendung ausländisches Rechtes verweisen. Sieht 
das österreichische Recht bei Auslandsberührung die Anwendung speziel-
ler, auch in Österreich geltender internationaler Sachnormen – wie z.B. das 
UN-Kaufrecht - vor, so sind diese nicht anzuwenden. Dies gilt auch für Fra-
gen über das Zustandekommen bzw. über die Auslegung der AGB und des 
Vertrages. 

12.2. Diese Rechtswahl gilt bei Verbrauchergeschäften nur insoweit, als nicht 
der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staa-
tes, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

13. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
13.1.  Erfüllungsort für sämtliche Leistungen, Zahlungen und Lieferungen ist 
der Sitz unseres Unternehmens (siehe Kopfzeile).

13.2. Als Gerichtsstand für sämtliche aus oder im Zusammenhang mit dem 
Rechtsgeschäft resultierende Streitigkeiten wird das für den Sitz unserer Ge-
sellschaft (siehe Kopfzeile) sachlich in Betracht kommende Gericht verein-
bart. Wir sind jedoch berechtigt, den Unternehmer nach eigener Wahl auch 
bei jedem anderen Gericht zu klagen, das nach nationalem oder internatio-
nalem Recht zuständig sein kann, insbesondere beim Gericht am Sitz des 
Kunden.

13.3. Die in den vorangehenden Bestimmungen getroffenen Regelungen 
gelten auch dann, wenn Streitigkeiten über das Zustandekommen und/oder 
die Gültigkeit des Auftrages und/oder über die Wirksamkeit der Gerichts-
standsvereinbarung entstehen.

14. SCHRIFTFORM
14.1. Sofern in diesen AGB Schriftlichkeit gefordert wird, ist  dieses Former-
fordernis durch Brief, Telefax oder E-Mail (auch ohne elektronische Signatur) 
erfüllt.

15. SONDERREGELUNGEN FÜR VERBRAUCHER-
GESCHÄFTE
15.1. Folgende Bestimmungen gelten nicht für Verbrauchergeschäfte: 3.5., 
4.3., 4.4., 5.3., 5.4., 5.7. zweiter Satz, 6.4. letzter Satz, 9.7., 9.8. bis ein-
schließlich 9.20., 10.2., 13.2., 13.3. 

15.2. Folgende Bestimmungen gelten nur für Verbrauchergeschäfte: 4.2., 
12.2., 16. 

16. RÜCKTRITTSRECHT BEI ONLINE-VERBRAU-
CHERVERTRÄGEN
16.1. Bei Online- Verträgen hat der Verbraucher hat das Recht, binnen vier-
zehn Tagen ohne Angabe von Gründen von diesem Vertrag zurückzutreten. 
Im Folgenden wird dieses Rücktrittsrecht als Widerruf bezeichnet.

16.2. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Ver-
braucher oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, 

•  die Waren in Besitz genommen hat (im Falle eines Kaufvertrags über 
Waren, welche durch eine Lieferung geliefert werden); oder

•  die letzte Ware in Besitz genommen hat (im Falle eines Vertrags über 
mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer einheitlichen 
Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden); oder

•  die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen hat 
(im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren 
Teilsendungen oder Stücken); oder

•  die erste Ware in Besitz genommen hat (im Falle eines Vertrags zur 
regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum 
hinweg).

16.3. Um sein Widerrufsrecht auszuüben, muss uns der Verbraucher mit-
tels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder  
E-Mail) über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Der Widerruf ist zu richten an:

DSH Danube Stahlhandel GmbH 
A-4020 Linz, Gruberstraße 2-4/B1.1 
E-Mail: office@danube-stahlhandel.at

Der Verbraucher kann dafür das unter www.danube-stahlhandel.at/ 
widerrufsformular abrufbare Muster-Widerrufsformular verwenden, das je-
doch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Verbraucher die Mit-
teilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absendet.

16.4. Ausschluss des Widerrufsrechtes:

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen über die Lieferung von Wa-
ren, die nach Verbraucherspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig 
auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

16.5. Folgen des Widerrufs

Wenn der Verbraucher diesen Vertrag widerruft, gaben wir dem Verbrau-
chern alle Zahlungen, die wir vom Verbraucher erhalten haben, einschließ-
lich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass der Verbraucher eine andere Art der Lieferung, als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat), unverzüglich 
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 
die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das der Ver-
braucher bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit 
dem Verbraucher wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden dem Verbraucher wegen dieser Rückzahlung Entgelte berech-
net.

Der Verbraucher hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem er uns über den Widerruf dieses 
Vertrags unterrichtet, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist 
ist gewahrt, wenn der Verbraucher die Waren vor Ablauf der Frist von vier-
zehn Tagen absendet.

Der Verbraucher trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Der Verbraucher muss für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur auf-
kommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, 
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang 
mit dem Verbraucher zurückzuführen ist.

Das Widerrufsrecht bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe 
geeignet sind, erlischt vorzeitig, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 
entfernt wurde.

Versandadresse bei einem Widerruf:

Der Verbraucher hat im Falle eines Widerrufs die Waren an nachstehende 
Adresse zu senden:

DSH Danube Stahlhandel GmbH 
A-4020 Linz, Gruberstraße 2-4/B1.1

17. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
17.1. Die Überschriften der in diesen AGB enthaltenen Bestimmungen die-
nen nur der Übersichtlichkeit und der Gliederung; sie dürfen nicht zu deren 
Auslegung herangezogen werden.

17.2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser AGB oder sonstiger 
vertraglicher Vereinbarungen lässt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen dieser AGB  bzw. der sonstigen vertraglichen Vereinbarungen unberührt. 
Die Vertragspartner werden eine neue Bestimmung vereinbaren, die dem 
Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.


